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Volksschulverordnung (VSV)
(Änderung vom 5. Oktober 2011)

Der Regierungsrat beschliesst:

Die Volksschulverordnung vom 28. Juni 2006 wird wie folgt geän-
dert:

Vor dem Zwischentitel «2. Teil: Öffentliche Volksschule» einzufügen: 

Schulhaus-
anlagen

§ 3 a.    1 Als Schulhausanlagen gelten Schulhäuser einschliesslich 
Kindergartenlokale, Turnhallen, für den Schulbetrieb notwendige Ne-
bengebäude und die für den Schulunterricht erforderlichen Aussen-
anlagen.

2 Schulhausanlagen sind in einfacher und solider Bauart unter Be-
rücksichtigung anerkannter Regeln der Baukunde zu erstellen.

3 Die Bildungsdirektion und die Baudirektion erlassen gemeinsame
Empfehlungen über Mindestanforderungen, Richtraumflächen und wei-
tere Erfordernisse an Schulhausanlagen.

4 Bei der Subventionierung von besonderen Privatschulen im Sinne 
von § 72 VSG1 sind die Empfehlungen gemäss Abs. 3 verbindlich.

Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin: Der stv. Staatsschreiber: 
Gut-Winterberger Hösli

Rechtskraft und Inkrafttreten

Diese Änderung ist rechtskräftig und tritt am 1. Januar 2012 in Kraft 
(ABl 2011, 2886).

1 LS 412.100.
895

http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=412.100
http://www.amtsblatt.zh.ch/pdf/tt/20111410_41_T.pdf#zoom=100&pagemode=bookmarks



